
H- qS6'~der Beilagen zu den Stenographischen Protokoll~fl 
r .... ..."...·- • "7'1 

des Nationalrates XVII. GcsetzgebungsperiOdf} 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf P ÖDE R 

Parlament 
1017 Wien 

Republik Österreich 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

GZ.: 10.101/335-XI/A/1a/89 
Wien, am '2..f. Dezember 1989 

f.;./.Ho lAB 

1990 -01- 0.2 

zu ~.6"jo I J 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4520/J 

betreffend Verordnung über Mindestvorschriften, welche die Abgeordne­

ten Parnigoni und Genossen am 9. November 1989 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Ich habe im Sommer d.J. angeordnet die Verordnung über Mindestvor­

schriften für die Einrichtung, Ausstattung und Betriebsführung von 

Gastgewerbebetrieben unter dem Aspekt einer Deregulierung zu über­

prüfen. Nach Durchführung des gesetzlichen Begutachtungsverfahrens und 

mehreren Gesprächen mit den Sozialpartnern habe ich eine entsprechende 

Verordnung unterfertigt. Diese Verordnung ist als Beilage angeschlossen. 

Beilage 
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ver erd nun 9 

des buncie;::,;lIil ni ster s f "'\r wIrt se r':J+/ ~.1 i er,e 
f.klqel pgE!nnei tpn vom "'l, I '\ - ( ,d ( über-

d18 Einrichtunq. Ausst6ttunQ und 8e-
'fT i f:..t:J ~';-t i .. \hr"ung von G8S.t.gE'~·J;:;.;t·bE·bet.r-l eben 

s 1'=1':'; Ab ~ .. ; 11 1 cer Gewerbeordnung 1973~ 

Nr. 50/1974, wird verordnet: 

AlIgeE~~~!:!_.~~.!":.?t i rn..~~~~2~ __ f.i~,=-_~~ 1 e Gastgewerbebetr i t:;be, 

~c:!.~!_~.:.~~~.~~~!? e h f:?.!.~!:!.er::..g~r ~_E-n 

§ 1. \ 1) Ei n Einbettzimmer muß mindestens 9 2 mund 

~ ... --;.<--c 

BGBl. 

ein 

Zweibettzimmer mindestens 
.. ,_ 2 
1~ m Bodenfläche haben. NebenräLlme 9 

wie Bad, WC, Diele, Balkon, werden auf diese Flächen nicht an-

gerechnet. Für Zimmer mit mehr als zwei Betten ist-die Mindest-

bodenfläche so zu berechnen, daß zur Mindestbodenfläche für ein 

Zweibettzimmer für jedes welter~ Rett eine zusätzliche Bodenflä­
? 

ehe von 5 m- hinzuzurechnen ist. 

(2) Sind der Schrank oder die Kofferablage in einem Neben-. 

raum des Zimmers <zS in der Diele) untergebracht~ so verringert 

sich die gemäß Abs.l festgelegte Mindestgrriße der Zimmer um die 

vom Schrank od~r der Kofferablage eingenommene Bodenfläche 7 je-r, 
doch bei Einbettzimmern um höchstens 2 m~ und bei Zweibettzimmern 

? 
um höchsten 3 m- sowie für jedes weitere Bett um höchstens 

'"j 

1 ~ 5 m":'" CI 

(3) Das Aufstellen zusätzlicher Kinderbetten mit einer 

Liegefläche von höchsten 140 cm Länge und 70 cm Breite ~ird durch 

die im Abs.l und 2 getroffene Regelung nicht berUhrt. 
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".. " 

§0~'-~~~'.~_~'_~2:.R~~_~_n E" B pe:., t i r:~r.nu n ~:_:2 ___ ~~~ 

~J.~~.e.,_i~~!:~.t9_*:::,~.J.~ t ·,~.~~::;~SLj~:E..~. 

§ 2. (1) FUr die Gäste muß eine ohne ein gesondertes Ent­

galt benUtzbare Toilettenanlage vornanden sein. Entsprechend der 

i: i.':ih 1 der' "/er- c'lorE~i chungsp 1 ~\tz E,' L~um Genu{~ vem Spei sen und Ge­

i:,r·.t~nkt=~n i:H?~: .. tirnmt.e PL~tze) mu(\ <;;ie über E:~ine ausreichende Zahl vor. 

Sitz~~llen getrennt fUr Frauen und M~nner sowie über eine aus­

reichend große Pis50lranlage verfUgen. In der Toiiettenanlage 

oder beim Zugang zu dieser mUssen ein Handwaschbecken mit Fließ­

wasser und Seife, ein Spiegel, eine ausreichende Möglichkeit zum 

Trocknen der Hände, sowie ein Abfallbehälter vorhanden sein. 

<ZlDie Behörde darf abweichend von Absol erster Satz zu­

lassen, daß die fUr die Gäste des Gastgewerbebetriebes vorhandene 

Toilettenanlage auch fUr die Gäste - ausgenommen Gäste 9 die be­

herbergt werden - nur gegen Entgelt, benUtzbar ist v 

1. wenn der Standort des Gastgewerbebetriebes in einer 

regelmäßig von einer größeren Anzahl von Personen benützten Auf­

nahmestelle des öffentlichen Verkehrs oder in deren unmittelbarer 

Nähe liegt, 

2. wenn für die bloß die Aufnahmestelle des öffentlichen 

Verkehrs benUtzenden Personen keine eigene Toilettenanlage vor­

handen ist Lind 

3. wenn kei ne andere t'!ögl i chkei t besteht ~ di e unentg121 t­

liehe Benützung der Toilettenanlage durch Personen~ die nicht 

Gäste des Gastgewerbebetriebes sind 9 wirksam zu verhindern oder 

wenn dem Gastgewerbebetrieb nur die vom Verkehrsunternehmlei'" fü!"" 

die ALlfnahmestelle des öffentlichen Verkehrs errichtete und nicht 

vom Gastgewerbetreibenden betriebene Toilettenanlage zu!"". Ver~ 

f i.igung steht. 

(3) Bei Gastgewerbebetrieben mit nicht mehr als 25 Verab-

reiehungsplätzen kann die im Abs.l zweiter Satz 

Pissoiranlage entfallen. 

vorgeschriebene 
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..---- .-. 

(4) Die yors~ehenden AosÄcze gelten nicht fijr Gastgewerbe­

oetriebe,in denen nicht mehr ais acht Veraoreichungspiätze be-

tr10bsart eln~s Theaterbuffets, Kinobuffets und Eissalons. 

B~sondere Bestimmuncen fUr Altenheime ___ ... ___ .. _________ .. ________ w ... _____________ _ 

§ 3. Stockwerke. in d8nen sich Gästezimmer befinden, müssen 

mit einem Aufzug erreichbar sein. 

§ 4. In j~dem·StocKwerk, in dem sich Gästezimmer befinden, 

denen ke1ne eigene Toilettenanlage angeschlossen ist, muß minde-

stens eine Toilettenanlag~ mit fijr Männer und Frauen getrennten 

Slt2zellen zur Verf0gung stehen, wobei diese Sitzzellen nicht von 

'7!i nem g~2ml;i1i r:S2IITlen ;.:c:,r-r c:,um Z ug än ~j 1 i c: ~-: ~,e in d ür- f en. überstei gt die 

.Bet~enanzahl in einem Stockwer~ zehn, sc muß in diesem Stockwerk 

-::Ctt-- ji'-~ z,ehn ~Jf?ib:'jl··e Gi.~stebet.ten le eine weitere Toilettenanlage 

oder eine Toilettenanlage mit der entsprechenden Anzahl von Sitz­

."! eIL en :z ur' ~Jer fügung stehen. i...iber-stei gt di e-,BattenE\~;;iaI:lL in ei nem 

Stockwerk nich~ fünf, so mu{~ in diesem Stockwerk k~il'1e;>' roilet.~. 

tenanlage zur Verfügung stehen, wenn die Bettenanzahle, dieses' 

Stocta-ierks bei der Zahl der in einem unmittelbarcu\grenzeruden 

Stockwerk zur' Verfligung stehenden TOl lettenanl,age' odI2Ir.S~:t'~zallen" 

,.; 

, be .... ücksichtigt ist. Bei der Berechnung sind Betten.,in"Z,i'm,mern, mit. .. ,'. _,' 

eigener Toilettenanlage nicht mitzuzählen. 
,.:' 

-'., .',-

135. Die Gästezimmer müssen mit einer elektrischen,< Kommu-
.:(: 

nikatio~seinrichtung <zB Telefon, Rufanlage) ausgestat.tet: sein. 

• . <'," -" ~f:~<~~ 
.1"' ~. . . J-,. .. ' ..... '\0' 

§ 6. AL\(~er den zum Genut'l, der t1ahl zei ten besti·mmt~n:: B~~' '.-,:'- ,;.;},:, 

:::~::::~rn::i ~~s::: :~: e:::: 1 ::~ ä~:: t e::: t:~ n::ts::r:~:~lvS!:;~<i[t~;l~ 
Neben normaler' Kost muß auch SCh6nkc~i'verabr.~;~,~·:t:_.: •. ". ;::~;,t:~~~ 

wet-den können. ';::'~"~:;;'i:.. _ 

"'" 

§ 7. 

I •. ' 
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§ 8. Es muß fGr die ~inen Gast besuchenden Ärzte ein für 

ärz t i i ehe Un ter'sLlcl",ungen 9f1e1 9 nflt f2r- und en t: ~;py-e,c nend ,::<usgE:.'stat -

ieter Raum vorhantien sein. 

s ~. ~ur je L~ Gäste eines Betreuungsheimes fUr Erwachsene 

mu~ eine Person zur VerfUgung stehen, die gemän den Bestimmungen 

des Bundesgesetzes vom 22. MÄrz 1961, BGB1.Nr-. 102, betreffend 

die Regelung des Krankenpflegefaehdienstes, der medizinisch-tech­

nischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, zuletzt geändert 

durch Bundesgesetz BGBl.Nr. 314/1987, berechtigt ist, die Berufs-

bezeichnung "Di!-)l ami erte r::r-ankenschi.'Jester" oder "Diplomierter 

Krankenpfleger" zu fUhren und gemäß § 52 Abs.4 dieses Bundesge-

satzes zur freiberuflichen AU5Ubung des Krankenpflegefachdie~stes 

§ 10. Den Gästen eines Betreuungsheimes fUr Erwachsene ,ist­

mindestens einrn.:..ü in d.er Woche die Möglichke.i.t z\JI.; .. einer' ärz,t.-, 

11 ehen Üil Lf::.rsuchung zu geben. Au(1erclem muß 

Betreuungsheimes für Erwachsene innerhalb einer 

Frist ein frei praktizierender Arzt erreichbar sein. 

Sonderbestimmung für Schutzhütten 

';'.: ;: "'">. 

angemessenei1 :",: 

§ 11. FUr Gastgewerbebetriebe in der Betriebsart 

Schutzhütte gilt lediglich, daß im Bereich der 

Toilettenanlage zur Verfügung stehen muß. 

Ubergangs- und Schlußbestimmungen 

','.:'. 

•.. .' 

',:.,;-

§ 12. § 1 Abs.l erster und zweiter Satz gi 1 t nur-' fUI":','·· 

dem :::;'i) 0 Juni 1982 neu errichtete Gastgewerbebetriebea 

-. :,." <,. • 

. -::~~ 

.-~.: ~ ... 
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i'iJ. 't dem ciie 

I nou,.;i::r '1 e 

t~:" ntO

' i c:ht unq, ;:::", ,~:,<;:,1: a t, '.:u"'o':;! !.,',nd 

.... ' '.----". 
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